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Teil C 

Nr. III/3/67.02 „Quartier Alte Post und Telekomhochhaus“ – Entwurf –  

(Stand Januar 2016) 

 

Information über die Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der 

Berichtigung (beabsichtigte Berichtigung Nr. 3/2015 „Gemischte Baufläche 

Quartier Alte Post und Telekomhochhaus“) – Schwarzweiß-Fassung 

 



 

 

ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr. 3/2015 „Gemischte Bauf läche Quart ier Alte Post und Telekomhoc hhaus“  

 

 

Art der Bodennutzung 
Wirksame 
Fassung 

Berichtigung 

Gemeinbedarfsfläche 1,06 ha 0,0 ha 

Gemischte Baufläche 0,0 ha 1,06 ha 

Gesamt: 1,06 ha 1,06 ha 
 BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET 

WIRKSAME FASSUNG 

3/15 

Stadtbezirk: Mitte 

Bereich:  nördlich der Friedrich-Ebert-Straße 

 
auslösender Bebauungsplan 

Nummer:  III/3/67.02 

Bezeichnung: „Quartier Alte Post und Telekom-
hochhaus“ 

 

 

Erläuterung zur Berichtigung 3/2015 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Biele-
feld stellt den überwiegenden Teil des Bebauungs-
plangebietes als „Gemeinbedarfsfläche“ mit der 
Zweckbestimmung „Post“ dar. Lediglich der nördliche 
Teil des Bebauungsplangebietes ist als „Gemischte 
Baufläche“ dargestellt. Mit der Neuaufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. III/3/67.02 „Quartier Alte Post 
und Telekomhochhaus“ sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für eine städtebaulich und 
wirtschaftlich sinnvolle Nutzung und Entwicklung der 
im Plangebiet vorhandenen Flächen und Immobilien 
geschaffen werden. Die derzeitigen Festsetzungen 
zur Art der baulichen Nutzung „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Post“ ent-
sprechen nicht mehr den aktuellen Entwicklungszie-
len für das innerstädtische Areal mit dem vorhande-
nen Gebäudebestand.  
 
Städtebauliches Ziel ist die Weiterentwicklung des 
Plangebietes unter Erhalt der vorhandenen Bausub-
stanz. Dabei soll insbesondere das Hochhaus einer 
neuen Nutzung zugeführt werden. Mit der geplanten 
Entwicklung wird der Nachfrage nach innerstädti-
schem Wohnraum entsprochen. Durch die vorgese-
hene Mischnutzung sollen die vorhandenen inner-
städtischen Immobilien vor Leerstand bewahrt und 
der innerstädtische Bereich belebt werden. 
 
Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes abweicht, kann gemäß § 13a 
(2) Nr. 2 BauGB aufgestellt werden, bevor der Flä-
chennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Von 
dieser Möglichkeit soll hier Gebrauch gemacht wer-
den. Der Flächennutzungsplan soll im Wege der 
Berichtigung angepasst werden. Ziel der Anpassung 
ist die Darstellung einer „Gemischten Baufläche“.  
 
Ein Bedarf zur weiteren planungsrechtlichen Siche-
rung der „Gemeinbedarfsfläche“ mit der Zweckbe-
stimmung „Post“ am Standort besteht nicht. Die ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung wird durch die 
Bauleitplanung nicht beeinträchtigt.  
 

 

 

 

 

 

 

Die geordnete städtebauliche Entwicklung wird durch die 
Bauleitplanung nicht beeinträchtigt. Mit der Nachnutzung 
des brachgefallenen Betriebsstandortes findet eine städte-

Flächenumfang 

LAGE IM STADTBEZIRK 



 

 

ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

 

S T A D T  B I E L E F E L D  

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

  PLANBLATT 3 

L E G E N D E  

 

         

 


